
Prüfung zum Ersten Staatsexamen nicht bestanden
Beitrag von „Butterkeks“ vom 17. Februar 2008 19:29

Huhu ihr,

bin jetzt zwei mal durch die mathematische Examens-Prüfung (15 min) im Bereich
Grundschulpädagogik gefallen  "normale" Prüfung und auch die auch die Nachprüfung
wurden beide Male mit ungenügend bewertet. Habe mich nach der ersten Prüfung sogar mit
dem Zweitprüfer noch mal getroffen und wir hatten noch mal einige Sachen durchgegangen,
weil ich bei der ersten Prüfung genau null wusste.... Bei der zweiten Prüfunge habe ich dann ein
paar Sachen richtig gelöst. Die erste von zwein Aufgaben habe ich zum Teil gelöst (steht auch
auf dem Prüfungsprotokoll) die zweite konnte ich gar nicht lösen... Obwohl ich etwas lösen
konnte, hat er mich durchfallen lassen... Kann man da gegen nicht angehen, ich meine ich
wusste doch etwas und wenn ich so mitbekomme was andere Professoren für Fragen stelle
kommt mir ehrlich das Kotzen... Das wäre locker für jeden schaffbar bei denen... Da gibt es
Professoren die seid Jahren nur 1,0 und 1,3 vergeben... Das kann es ja nicht sein bei
Staatsexamensprüfungen...
Und es ist ja auch nicht so, dass die Examsprüfung meine erste Prüfung im Fach Mathematik
war... Insgesamt habe ich während meines Studiums zwei Prüfungen, sogar beim Proff, der
mich prüfte ohne Probleme mit guten Noten bestanden... So doof kann ich ja wohl nicht sein....
Es gibt wohl die Möglichkeit die Prüfung zu wiederholen, aber welchen Sinn würde das machen,
wenn der Prüfer mich schon zwei mal durchfallen gelassen hat, und eine sechs ja der Definition
nach eine Leistung ist, die den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse
so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. Er würde
sich doch selbst nicht treu bleiben, wenn er mich dann bestehen lassen würde... So viel ich
weiß, wird auch die Wiederholungsprüfung beim selben Prüfer stattfinden. Gibt es keine
Möglichkeit einen anderen Prüfer zu verlangen?
Was ist wenn ich dann noch mal durch die Prüfung falle? Dann stehe ich nach vier Jahren
Studium "nur" mit dem Abitur da und alles war umsonst *wein* Ah, ich weiß einfach nicht mal
weiter und dabei stehen noch drei Prüfungen bei mir aus in anderen Fächern 

Beitrag von „Brotkopf“ vom 17. Februar 2008 19:58

Hallo Butterkeks,
das tut mir wirklich sehr leid 
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Ich erinner mich auch noch mit Schrecken an meine GMU-Prüfung zurück und weiß wie
willkürlich dort gefragt wird.

Aber eins hab ich nicht verstanden, du schreibst du könntest die Prüfung nochmal wiederholen,
meinst du damit jetzt im Rahmen der mündlichen Prüfungen, quasi als dritter Versuch?

Oder meinst du damit, dass du nochmal alle Prüfungen inkl. Zulassung und dann auch Mathe
wiederholst?

Wenn du ersteres meinst, dann würd ich das auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, du kannst
nicht einen anderen Prüfer verlangen. Vielleicht kannst du die Prüfung ja erst in nem halben
Jahr wiederholen, so dass du genug Zeit hast dich noch mal super vorzubereiten (wobei ich
weiß dass es oft nicht an der Vorbereitung liegt.

Ansonsten würd ich dir raten dich beim Prüfungsamt zu erkundigen, was du für Möglichkeiten
hast. Gibt es bei dir an der Uni (studierst du in K.?) einen sozialen Dienst der sich auch mit
solchen Sachen beschäftigt?

Im Notfall kannst du auch zu einem Anwalt gehen (am besten einen der sich auf sowas
spezialisiert hat) und dich erkundigen. Ich habe schon öfters gehört, dass man Prüfungen
anfechten kann, weil formale Dinge nicht eingehalten wurden etc.

Informiere dich umfassend und schöpfe alle Möglichkeiten aus!

Alles Gute!

Beitrag von „Butterkeks“ vom 17. Februar 2008 20:01

Wäre dann so zu sagen der dritte Versuch, die Wiederholung der Prüfung... Nachprüfung war ja
auch ungenügend... Im Schreiben vom Prüfungsamt wegen der Nachprüfung steht... "Wenn
nach dieser Nachprüfung ein Fall des Nichtbestehens der Prüfung eingetretten ist, findet keine
Nachprüfung mehr statt. Die Prüfung zu, Ersten Saatsexamen ist dann insg. nicht bestanden.
Gemäß § 23 LVO können Sie diese nicht bestanden Prüfung wiederholen."

Beitrag von „Brotkopf“ vom 17. Februar 2008 20:09

ach krass, bis vor 2 minuten hätte ich schwören können dass man nur zwei versuche hat!
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Beitrag von „nofretete“ vom 17. Februar 2008 23:56

Das dachte ich aber auch.

Finde es auch seltsam, dass sich der Zweitprüfer mit dir zusammensetzt und nicht der Prof, der
der Erstprüfer ist. Hattest du vorher keine Probleme mit ihm?

3https://www.lehrerforen.de/thread/16700-pr%C3%BCfung-zum-ersten-staatsexamen-nicht-bestanden/

https://www.lehrerforen.de/thread/16700-pr%C3%BCfung-zum-ersten-staatsexamen-nicht-bestanden/

